S a t z u n g

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Kosten

für die Vatertierhaltung (Deckgebührensatzung)

vom 11. Juli 1975 (zuletzt geändert am 21.09.1987)

________________________________________________

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 GBL.

S. 578 und §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom 15.02.1982 GBL. S. 57 hat der Gemeinderat der Stadt Neresheim am 11. Juli 1975 folgende Gebührenordnung für die künstliche Rinderbesamung als Satzung, zuletzt geändert am 

21.09.1987 beschlossen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Für die Durchführung der künstlichen Rinderbesamung mit dem durch die Stadt beschafften Samen werden Benutzungsgebühren (Deckgebühren) nach den folgenden Bestimmungen erhoben. 

§ 2

Gebührenpflichtiger

Zur Zahlung der Gebühr ist der Tierhalter verpflichtet, der ein Tier mit dem von der Stadt beschafften Samen besamen läßt.

§ 3

Gebührensatz

Die Deckgebühr für die Farrenhaltung (§ 2 Abs. 1) beträgt für jeden Deckakt eines Farrens 

25,-- DM. Werden Nachdeckungen erforderlich, so sind sie bis zu 2 Nachdeckungen gebührenfrei.

§ 4

Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

Die Gebührenschuld entsteht mit der Durchführung der künstlichen Besamung durch den Tierarzt und wird mit der Bekanntgabe fällig. 

Neresheim, 11. Juli 1975
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